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Norm

ApG 1907 §10;

ApG 1907 §48 Abs2;

ApG 1907 §51 Abs3;

AVG §63 Abs1;

AVG §8;

VwRallg;

Rechtssatz

Der Bewerber um eine Apothekenkonzession, dessen Antrag die Verwaltungssache konstituiert und der nach dem

Gesetz bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen einen Anspruch auf Konzessionserteilung hat, muss in der

Lage sein, diesen seinen Anspruch im Rechtsweg durchzusetzen. Da aber die Konzessionserteilung nach dem ApG

bedarfsabhängig ist und bei befriedigtem Bedarf am Standort eine weitere ö;entliche Apotheke nicht zugelassen

werden darf, wird dem Rechtsschutzinteresse des Antragstellers nicht schon dadurch Rechnung getragen, dass er

legitimiert ist, die Abweisung seines Ansuchens anzufechten, sondern erst dadurch, dass er auch die

Konzessionserteilung an den zum Zug gekommenen Mitbewerber bekämpfen kann. Zwischen zwei oder mehreren

Konzessionswerbern, die die persönlichen und - für sich gesehen - die sachlichen Voraussetzungen für die Erteilung

der Konzession zur Errichtung und zum Betrieb einer neuen ö;entlichen Apotheke erfüllen, deren Ansuchen einander

jedoch im Hinblick auf die Bedarfslage ausschließen, besteht daher eine Verfahrensgemeinschaft. Dabei ist die

zeitliche Priorität des Einlangens der Konzessionsanträge das einzige Kriterium für die Entscheidung der Frage,

welchem Bewerber die Konzession zu erteilen ist (vgl. aus der ständigen hg. Judikatur insbesondere das Erkenntnis

vom 30. August 1994, Zl. 90/10/0129). (Hier: Es kann dahinstehen, ob auch zwischen einem Bewerber (oder mehreren

Bewerbern) um Erweiterung des Standortes einer bestehenden Apotheke und einem Bewerber (oder mehreren

Bewerbern) um die Erteilung einer neuen Apothekenkonzession, deren Anträge einander ausschließen, eine

Verfahrensgemeinschaft im dargestellten Sinn besteht. Auch diesfalls könnte nämlich jedenfalls allein die Priorität des

Einlangens der Standorterweiterungs- und Konzessionsanträge dafür maßgeblich sein, welchem Antrag stattzugeben

ist.)
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